










•  Notrufsystem
 Stellen Sie sicher, dass ein Zwei-Wege- 

Kommunikationssystem zur Verfügung  
steht und auf Notrufe aus dem Fahrkorb  
in angemessener Zeit reagiert werden kann. 
Sofern noch nicht vorhanden, muss ein 
Zwei-Wege-Kommunikationssystem bis  
zum 31.12.2020 nachgerüstet werden. 

•  Notfallplan
 Ein Notfallplan muss zu  jeder Aufzugsanlage 

angefertigt und dem Notdienst vor Inbetrieb-
nahme übergeben werden. Dieser ist bei 
bestehenden Anlagen bis zum 31.05.2016 
nachzureichen.

•  Fehler, Gefahr, außergewöhnliches 
Verhalten, Unfälle 

 Sollten Sie offensichtlich gefährliche Zustände 
entdecken, so nehmen Sie die Aufzugsanlage 
unverzüglich außer Betrieb und informieren 
Sie Ihr vertraglich gebundenes Instandhal-
tungsunternehmen sowie ggf. die zuständige 
Aufsichtsbehörde.

•  Prüfpflichtige Änderungen 
 Prüfpflichtige Änderungen an einer Aufzugs-

anlage sind von einer Zugelassenen Überwa-
chungsstelle (ZÜS) prüfen zu lassen. 

•  Information über Prüfungen 
 Wenn durch die zugelassenen Überwachungs-

stellen Prüfungen durchgeführt werden, ist es 
nötig/erforderlich, die Prüfberichte ebenfalls 
an Ihr Instandhaltungsunternehmen weiter  
zu reichen. Hauptprüfungen erfolgen im 
2-Jahres-Rhythmus (Maximalfrist), Zwischen-
prüfungen werden jährlich zwischen zwei 
Hauptprüfungen durchgeführt, soweit dies  
der Anlagenzustand  erlaubt. Die Einhaltung 
der Herstellervorgaben zur Wartungshäufig-
keit erhöhen die Chancen, die Maximalfrist  
zu erhalten.

•  Außer-/ Inbetriebnahme
 Aus Sicherheitsgründen dürfen Außerbe-

triebnahmen und anschließende Wiederin-
betriebnahmen nur durch das beauftragte 
 Instandhaltungsunternehmen ausgeführt 
werden.

•  Erstellung einer 
 Gefährdungs beurteilung

 Lassen Sie sich bei Bedarf von Ihrem Instand-
haltungsunternehmen bei der Erstellung  
der  Gefährdungs beurteilung unterstützen. 
Diese muss vor der Verwendung der Auf-
zugsanlage erstellt werden. Bei der Gefähr-
dungsbeurteilung werden alle Gefahren, die 
von der Anlage selbst ausgehen, als auch die 
Gefahren aus der Arbeitsumgebung beurteilt. 
Die Gefährdungsbeurteilung muss regelmäßig 
überprüft werden, der Stand der Technik ist 
zu berücksichtigen.

•  Anlagenkennzeichnung
 Die nächste wiederkehrende Prüfung muss in 

der Kabine in Form einer Kennzeichnung mit 
dem Hinweis der nächsten wiederkehrenden 
Prüfung (Monat, Jahr, festlegender Stelle) 
 vorhanden sein. Die Kennzeichnung kann in 
Form einer Prüfplakette erfolgen.

Folgende Zusammenhänge sollten 
 ausreichend dokumentiert sein und  
den Nutzern des Aufzuges vor Ort  
zur Verfügung stehen:

Name und Telefon-Nummer des Instandhal-
tungsunternehmens, des Personen befreiungs-
dienstes oder der beauftragten Person sind am 
Hauptzugang der Aufzugsanlage gut sichtbar 
anzubringen.





 Durchführung einer Gefährdungs   - 
beur teilung (Anmerkung: Ihr Instand-
haltungsunternehmen wird Sie hierbei 
gerne  unterstützen).

 Beachten Sie, dass bei technischen 
 Änderungen der Aufzugsanlage,  
bei Nutzungsänderungen und bei 
 Änderungen des Standes  der Technik  
eine Gefährdungsbeurteilung  
erforderlich werden kann.

 Prüfen Sie das Ergebnis und besprechen  
Sie die Lösungsmöglichkeiten mit Ihrem 
Aufzugshersteller bzw. mit Ihrem Instand -
haltungs unternehmen.

 Nach prüfpflichtigen Änderungen muss 
eine Überprüfung durch eine zugelassene 
Über wachungsstelle (ZÜS) durchgeführt 
werden.

 Lassen Sie gravierende Sicherheitsmängel, 
sofern gegeben, unverzüglich beheben.

 Planen Sie ggf. für alle weiteren Punkte die 
erforderlichen Investitionen frühzeitig ein.

 Modernisieren Sie Ihre Aufzugsanlage  
so früh wie möglich! Die Sicherheit sollte  
in jedem Fall Vorrang haben.

 Überprüfen Sie, ob Ihre Aufzugsanlage 
über ein Zwei-Wege-Kommunikations-
system  verfügt und eine Weiterleitung  
auf einen  Notdienst eingerichtet ist.  

 Stellen Sie sicher, dass zu jeder Aufzugs-
anlage ein Notfallplan vorhanden ist.  

 Vertrauen Sie bei der Instandhaltung  
und Modernisierung nur auf qualifiziertes 
Fachpersonal. (Siehe auch VDMA-Einheits-
blatt 15304 oder die VDMA Broschüre 
„Sicherheit durch qualifizierte Wartung – 
EN 13015“).

Checkliste für Ihren sicheren Aufzug


